
II- ft I der 'Beilagen zu den stenographisChenProtokollen des NatirlTIalrates 
. ~._--_ ... -

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

Wien, am 10.Feber 1972 

Zl. 98.163 -G/71 
,-r': . 
. . ~. -:.." ,,,,- - .' . ~ - " .. 

B e a n t W 0 r t u TI g, 

; .... 

der schriftlichen Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr. Leitner und Genossen (ÖVp), Nr. 113/J, vom 15. Dezember 
1971, betreffend Erholungs- bzw. Urlaubsmögl:i.chkeiten für 
Bedienstete des Bundes bzwo eines.Bundesbetriebes.; 

Anfrage: . 

:1. Wird im WirkungsbereJch Ihres Ministeriums ein Hein oder 
_;ein Haus für Erholungs':" bzw 0 Urlaubs zwecke der Bedienste­

ten betrieben und wo befinden sich diese? 

2. ~venJ1 ja',c steht diese Einrichtung im Eigentum des Bundes 
oder wurde sie angemietet? 

30 Wenn ja, wieviel Bedienstete bzw~ Familienangehörig'e 

riehmenjährlich ,die Möglichkeit eines begünstigten .. , .. 
r • ,Urlaubes b zw 0 Aufenthaltes wahr? 

4. Welche Auslastung des Hauses ergibt sich dadurch? :.: .. 

5 •. Unters.tützt Ihr Ministerium bzw. eine Ihnen unterstellte" 
Dienststelle oder Bundesbetrieb den Betrieb eines Fer~~n-
heimes, welches von einer Interessenvereinigung öffent."'f'­
li~h:Be~iensteter betrieben wird? 

6. Steben diese Einrichtungen allen Bediensteten Ihres 
Ressorts zur Verfü~~ng? 

7. Werden auch ressortfremde Bundesbedienstete aufgenommen? 

Antwort: 

Die Anfrage bezieht sich nicht nur auf den Bereich des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, sondern 
ausdrücklich auch auf mir unterstellte Die~ststellen oder 
Bundesbetriebe. Es ist daher auch auf die Österreichischen 
Bundesforste einzugehen.:- Im Interesse der Übersichtlichkeit; , '. 

wird ~ie Antwort in zwei Teile gegliederto 
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A. Wirkungsbereich des Bundesministeriu.ms für Land- und 

Fora twirt s.c 11.8. ft : 

Zu 1.bis 4.: Im Wirkungsbereich des Bundesministeriu.ms 

für Land- und Forstwirtschaft wird kein:.HHeim . .ader Haus ... . . ~.'- -_. -. . . ". -.. - ..... -. 

, . , .. : ~ '. : 

für Erholungs- bzw. Urlaubsz\vecke der. Bediensteten ir be~ 
') ~., I~' 

. .'. . "': 

trieben. Inden Höheren Bu~deslehran.stal tenängeschlossenen 
," ," ~. • .. ' "!:-::. 

Schülerheimel1:ist eine Unterbringung-yon. Bundesbedienst~tbn' 
nicht möglich •. Die Gründe dafi.i:e sind, daß in der schulf~{ien .. 

Zeit die notwendigen Instandsetzungs- und Instandhaltungs"':" 

arbeiten dur.chgefÜh..rt .::werdeu·müssen und däß dem Person'cfl. ' . 
. . ' . 

gerad"e ' r;n":'cF:Le 881-· 'Zei t :>Er.1).öl l:lpgsur.l.f?u1) --ge\vährt we l-.cte 11: IDllß 0 ':,. 

. -' '.' . 

Di.e cforstliche Au::;bildungs!s.tätte Ort, kann für:d·ie,·';;) '. 

Unter~;i~:g~'ng' von'Bund~'~b~ciien~teten ni'aht herangezog'en '~::.' , 

werden, weil die einige Jahre dauernde G~neralsani~I'ung ... .­
noch niclit;ab:g~schioss~n ist'. In der . fo~stlic'hen A~sbiidupgS.­
stätte Ossiac'hllcöhneh ~J:t'd~u~id' vertralüicher Verpf'iich:...··· .. , 

. .- . . :""!. 

tungen (nahezu völlige Auslas;t~ng durch Studenten des 

Universitätst:urni~nstitutes: .Graz) :nur wenige Plätze für. 

Bedienst~te des Ressorts ~ur Verfügung gestellt werden. 
,", : T :~ .. ".'; t",' -.. ; : .• f ''; . . '. ; ..' ;.. • -' 

Zu 5--<·: ... Das Bundesministerium für' Land- und Forstwirtschaft 
--.,....,.;;.-:. ;;:..,0.,;.' " •... . .. 

unters.tützt nicht den Betri'eb eih(;S Ferienheimes, welches 

von einer Interessenvereinigung'. öff'eritJ.ic·h Bediensteter 

betrieben wird. . :'" ;~ ... 

Zu 6. und 7.: Im Hinblick auf die Antwort' zu Punkt 5. der 

Anfrage erübrigt sich eine.StelJ,pngnaP?lez-y. diesen Punkten. 

B. Österreichische Bundesforste: -- ------_.-.. ...;;..;...~"---
Zu 1.: 

Die Öst$rreicbischen Bundesforste besitzen in Bad 

Hofgastein ein Kurhatls L das sie in Eigenregie als Früh-'­

stückspension führen. Dieses Kurhaus, das auch mit drei 
:::',' 

Thermalbädern ausgestattet ist; umfaßt insgesamt 29 Betten. 

Das Kurhaus wird als gewerblicher Betrieb (F'remden­

verkehrsbetirieb) geführ.t, eias heißt, die vorhandenen Betten 

bzw. Zirn...rner werden primär an in- und ausländische Urlauber 

vermietet. Zu einem geringen Teil, insbesondere in den 

fremdenverkehrsmäßig schwächeren Zeiten, wird es auch den 

,. ., 
, 

I 
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Angestellten der Österr. Bundesforste ermöglicht, zu ~egün-
. . 

stigten Bedingungen einen _ Erholungsurlaub im-Kurhaus zu ver-
br~ngen. 

Die Beg~nstigung besteht Cl.arin, daß. von· den' Angestell­
ten bzw. Pensionisten der Österr. Bundesforste·und ihren 
Familienangehörigen nur die Hälfte des von Dritten zu entrich-­
tenden Entgeltes zu.bezahlen ist (Zimmerpreis samt Friihstück). 

Das Kurhaus steht im Eigentwn der Republik Österreich 
(Österr. Bundesforßte). 

....... . " 

'Zu 3.:J.. 

Rund 100 Bedienstete (einschließlich Ji'amilienangehörige) 
verbringen jährlich einen begünstigten Urlaub im Kurhaus. 
1970 waren es 98 Personen. 

Zu 1+. : 
- .";-. 

Von den insgesamt 6854 Nächtigungen im Kurhaus im 
Jahre 1970 entfi(~len 5?85 (8L~, 5 %) auf Betriebsfremde und 1069 
(15,5 %) auf Bedienstete der Öster~. Bundesforste (einschließ­
lich Familienangehörige). 

In diesem Zusammenhang vvird bemerkt, daß die Auslastung 
des Kurhauses als durchaus gut zu bezeichnen ist, insbesondere 
wenn man berücksichtigt, daß der Betrieb in der Zeit vom 15.10. 
bis Weihnachten eines jeden Jahres eingestellt ist (Urlaub 
des Personals, Instandhaltungs- und Investitionsarbeiten, all­
gemein keine Nachfrage nach Urlaubsquartü-)ren). 

Der Betrieb eines anderen Ferienheimes wird von den 
Österr. Bundesforsten nicht unterstützt. 

Zu 6.: 

Ein begünstigter Urlaubsaufenthalt für die Angestellten 
der Österr. Bundesiorste ist möglich. 
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Zu 7. :~ r·-

Ressortfremde Bundesbedienstete werdBugrundsätzlich 

nicbt zu begünstigten Bedingungen in das Kurhaus aufgeno-mmen. 

Bemerkt wird noch, daß im Eigentum derÖsterr. Bundes­

forste auch das Kurbaus Jodschw.efelbad Goisern und das 

Stiftshotel Ossiach stehen. Diese beidED Betriebe sirid aber 

verpachtet, sodaß kGine .Möglichkeit fiir einen Urlaubsaufenthalt 

zu begünstigten Bedingungen für Bedienstete der ästerr. 

Bundesforste bestebt. 

-Der Vollständigkeit halber sei auch noch erwähnt, daß es 

in verbältnismäßig bescheidenem Umfang Betriebsangehöri-

gen auch ermöglicht wird, mit ihren Familienangehörigen 

i?\,~r~~T~Il~Gebäuden des J3et~iebes zu begünstigten Bedin­

güngen ittI'en_.Urlaubzu verbringen .. Hier hanc1el t es sich 
... :.. . 

im allgemeinen um Wohnungen bzvvo Wohnräume in Betri('jbs--

gebäuden, die vorübergehend für betriebliche;; Zwecke nicht 

benötigt werden. Sobald ein dienstlicher Bedarf besteht, 

werden diese Ri::iume entsprechend ihrer Widmung wieder für 

betiriebliche Zwecke verviJendet 0 

'. :'/ (·r -, .', ~. : ~,:; . ...... ; .... ' Der BundesmfXlister:-' 

T#&~· .:;..... I··,· 

: ...... 

l' v 
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